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 Gemeinde Bodnegg         1. Änderung des Bebauungsplanes "Kofeld II" und 2. Änderung des Bebauungsplanes "Kofeld III" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu  

  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 15.11.2017       Büro Sieber, Lindau (B) 

 19.02.2018 

  

1  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)  
  

1.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 16.11.2017 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 15.11.2017 
bis zum 19.12.2017 aufgefordert. 

  

1.2  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant: 

 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen am Neckar (keine Stellungnahme) 

 Regierungspräsidium Tübingen, Naturschutz und Landschaftspflege (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 6 Gewerbeabwasser, Abfall und Immissionsschutz (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Ravensburg, SB Lebensmittelhygiene (keine Stellungnahme) 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Regionalgeschäftsstelle Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (keine Stellungnahme) 

 Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, Weingarten (keine Stellungnahme) 

 Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesgeschäftsstelle Stuttgart (keine Stellungnahme) 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Donaueschingen (keine Stellungnahme) 

 Technische Werke Schussental (TWS) Netz GmbH, Ravensburg (keine Stellungnahme) 

 Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co KG, Bad Waldsee (keine Stellungnahme) 

 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, Fronreute (keine Stellungnahme) 

 Stadt Ravensburg (keine Stellungnahme) 

 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 4 Oberflächengewässer (Stellungnahme ohne Anregung) 
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 Landratsamt Ravensburg, SG 5 Gewerbeaufsicht (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 8 SB Grundwasser/Wasserversorgung (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 8 SB Kommunales Abwasser (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, Altlasten (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, Straßenbauamt (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Landratsamt Ravensburg, Verkehrsamt-Straßenverkehrsbehörde (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Unitymedia BW GmbH, Zentrale Planung, Kassel (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Netze BW GmbH, Regionalzentrum Oberschwaben, Biberach (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Thüga Energienetze GmbH, Betriebsstelle Bad Waldsee (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Gemeinde Amtzell (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Gemeinde Grünkraut (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Gemeinde Neukirch (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Gemeinde Waldburg (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Gemeindeverwaltungsverband Gullen (Stellungnahme ohne Anregung) 

 Stadt Tettnang (Stellungnahme ohne Anregung) 

  
1.3  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behandelt: 

 
     

1.3.1  Regierungspräsidium Tübin-
gen 

Stellungnahme vom 
18.12.2017: 

I. Raumordnung 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  II. Straßenwesen 

Das Regierungspräsidium – Abteilung Straßenwesen und Verkehr - 
erhebt keine grundsätzlichen Einwendungen zum vorgelegten Bebau-
ungsplan.  

Entwurf 

Abstände zu Baugrenzen, Anbauverbotszone 

Gegen die Baugrenzen entlang der Landesstraße bestehen Bedenken. 
Die Baugrenzen sind an die bestehenden Gebäude anzupassen.  

Die zwischen der Baugrenze und der Landesstraße bestehende Fläche 
gilt als nicht überbaubare Grundstücksfläche. In diesem Bereich dür-
fen Hochbauten und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen nicht er-
richtet werden. 

Die bestehenden Silos sind hiervon ausgenommen. 

Nebenanlagen, welche nach § 14 BauNVO in einem Baugebiet auch 
außerhalb der Baugrenzen zulässig sein können, dürfen innerhalb 
nicht überbaubaren Grundstücksstreifens entlang der L 326 nicht 
ohne die ausdrückliche Zustimmung der Straßenbauverwaltung zuge-
lassen werden. Nach der LBO genehmigungsfreie Anlagen bedürfen in 
diesem Bereich der Genehmigung der Straßenbauverwaltung. 

In den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind 
entsprechende Ergänzungen aufzunehmen. 

Weitere Details werden im Baugenehmigungsverfahren abgestimmt. 

Hinweise: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zu den Abständen zu Baugrenzen und zur Anbauverbotszone wer-
den zur Kenntnis genommen. Die Baugrenzen werden an die bestehenden Ge-
bäude angepasst. Es wird ein Hinweis zu den Nebenanlagen im Textteil er-
gänzt. 

Der Hinweis zu den ausgewiesenen Flächen im Immissionsbereich wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Flächen werden teilweise 
im Immissionsbereich der Landesstraße, insbesondere im Schallein-
wirkungsbereich, liegen. Das Gebiet ist damit durch die vorhandene 
Landesstraße vorbelastet. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass sich der Straßenbaulastträger deshalb an den Kosten evtl. not-
wendig werdender aktiver oder passiver Schallschutzmaßnahmen o-
der auch anderer Immissionsschutzmaßnahmen nicht beteiligen 
kann. 

Überarbeitung des Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Bodnegg wird gebeten, den Bebauungsplanentwurf auf 
der Grundlage der vorstehenden Stellungnahme aufzustellen und die 
Straßenbauverwaltung am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

     

1.3.2  Landratsamt Ravensburg, 
Bauleitplanung 

Stellungnahme vom 
18.12.2017: 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall nicht überwunden werden können, mit Rechtsgrundlage 

Nr. 2.3 und Nr. 2.4: Das natürliche Gelände ist als Bezugspunkt nicht 
ausreichend bestimmbar, da es sich jederzeit verändern kann. Bitte 
wählen Sie einen bestimmbaren Bezugspunkt. 

Nr. 2.9 Zufahrtsverbot: Das Planzeichen Nr. 6.4, Bereiche ohne Ein- 
und Ausfahrt ist noch zu ergänzen. 

Nr. 2.20 und 2.21: Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB setzt der Bebauungs-
plan die Grenzen seines Geltungsbereichs fest. 

Wir bitten Sie daher um Klarstellung, in welchen BP das Deckblatt 
mit der Abgrenzung nach Nr. 2.19 eingeklebt werden soll und Namen 
der BP künftig trägt. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zum Bezugspunkt wird zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat 
ist sich bewusst, dass das natürliche Gelände durch Aufschüttung oder Abgra-
bung verändert werden kann. Aufgrund von Abgrabungen oder Aufschüttungen 
kann die Gebäudehöhe erhöht oder erniedrigt werden. Da das Plangebiet nur 
geringe topographische Geländeunterschiede aufweist und nahezu eine ebene 
Fläche darstellt, ist jedoch nicht davon auszugehen, dass Veränderungen der 
Gebäudehöhe übermäßig in Erscheinung treten werden. Es erfolgt keine 
Planänderung. 

Das Planzeichen Nr.6.4 wird zur Kenntnis genommen und in Text- und Planteil 
ergänzt. 

Der Hinweis zu den Nr.2.20 und 2.21 wird zur Kenntnis genommen. 
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Da der Bebauungsplan "Kofeld II" vollständig ersetzt wird, empfehlen 
wir die Änderung in den BP Kofeld III als Ergänzung aufzunehmen 
(Grundsatz übersichtlicher Planung, Grundsatz der Einräumigkeit). 

Falls weiterhin 2 Bebauungspläne fortgeführt werden sollen, müsste 
der Geltungsbereich aufgeteilt werden, da sich die Geltungsbereiche 
von Bebauungsplänen nicht überlappen dürfen. Diese Variante er-
scheint eher ungeeignet. 

Im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Satzungen bitten wir um Vor-
lage des Deckblatts für die Berichtigung des Flächennutzungsplans. 

2 Bedenken und Anregungen 

Nr. 4.6. Wir weisen darauf hin, dass die Größenangabe mit 25 qm 
für freistehende Werbeanlagen auch für großflächige Fremdwerbung 
auf Plakatwerbetafeln gilt. 

Wie angeregt wird die Änderung "Kofeld II" in das Deckblatt von "Kofeld III" 
als Ergänzung aufgenommen. 

Der Hinweis zu der Größenangabe für freistehende Werbeanlagen wird zur 
Kenntnis genommen und als angemessen angesehen. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

1.3.3  Landratsamt Ravensburg,  
Gesundheitsamt 

Stellungnahme vom 
18.12.2017: 

Auf die Punkte in der Anlage "Merkblatt für Bauleitpläne" wird ver-
wiesen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.4  Landratsamt Ravensburg,  
Naturschutz 

Stellungnahme vom 
18.12.2017: 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen 

1.1 Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen § 1a BauGB (aus früheren Pla-
nungen): 

Der Bebauungsplan 1. Änderung BP "Kofeld III, in der Fassung vom 
25.08.1999, rechtsverbindlich seit 04.04.2008 hat auf Teilen des 
Flst.-Nr. 15/10 Ausgleichsflächen für die Bebauungspläne Kofeld II 

Abwägung/Beschluss: 

Für das hier vorliegende Vorhaben muss ausschließlich die Ausgleichsmaß-
nahme für Kofeld II, auf dem Fl. 15/10 ausgeglichen werden. Da in der Be-
gründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Kofeld II und der örtlichen 
Bauvorschriften Kofeld III im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Baugesetz-
buch entnommen werden kann, dass die Ausgleichsfläche Kofeld III (Fl.-
Nr. 15/10) aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes herausgenommen 
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und Kofeld III vorgesehen. Die festgesetzten Maßnahmen wurden bis-
lang nicht umgesetzt. Auf Grund der Überplanung dieser Flächen mit 
einem Gewerbegebiet (aktueller BP) ist ein Ausgleich der oben ge-
nannten Ausgleichsflächen nötig. 

In der Bilanzierung auf S. 35, Ziff. 8.2.4 "Abarbeitung Eingriffsrege-
lung, Büro Sieber" sind nicht alle festgesetzten Ausgleichsflächen be-
rücksichtigt. 

Die Ausgleichsfläche zum BP Kofeld III auf Flst.-Nr. 15/10 (vgl. Plan: 
1. Änderung BP Kofeld III und örtliche Bauvorschriften (Fassung vom 
25.08.1999, rechtsverbindlich seit 04.04.2008) ist ebenfalls ent-
sprechend der Bilanzierung auf S. 35, Ziff. 8.2.4 zu berücksichtigen 
und an anderer Stelle bzw. durch Ankauf von Ökopunkten auszuglei-
chen. 

und außerhalb des Geltungsbereichs bei Mohrhaus auf dem gemeindeeigenen 
Grundstück Fl.-Nr. 946/1 bereits umgesetzt wurde. Die Bilanzierung bezieht 
sich somit nur auf die Ausgleichsfläche des Bebauungsplanes Kofeld II. Eine 
Anpassung der Bilanzierung ist somit nicht notwendig.  

Die Begründung wird zur Vollständigkeit ergänzt.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

 

 

 
     
 

 1.2 Artenschutz, § 44 BNatSchG 

Zum Schutz nachtaktiver Insekten dürfen Werbeanlagen nicht be-
leuchtet werden.  

Die Festsetzung unter Ziff. 2.1.3, S. 8 "Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" ist entspre-
chend zu ergänzen. Ziff. 8.2.3.9, S. 34 "Konzept zur Grünordnung" 
sollte ebenfalls angepasst werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Ziffern 2.1.3 und 
8.2.3.9 ergänzt.  

 

 

 

     
 

 2. Bedenken und Anregungen 

2.1 Pflanzgebote entlang Erschließungsstraße 
Abwägung/Beschluss: 

Die Bäume entlang der Erschließungsstraße liegen außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Eine Festsetzung für dieses Pflanzgebot aus dem Bebauungsplan "Ko-
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Die vorgesehene Bepflanzung im rechtskräftigen BP "Kofeld III" ent-
lang der Erschließungsstraße (4 Bäume, Pflanzgebot) dient zur Ein-
bindung in die freie Landschaft und muss noch umgesetzt werden, da 
in der aktuellen Planung bis zu 25 m hohe Silos auf dem Grundstück, 
Flst.-Nr. 15/10 möglich sind. 

Es ist zu prüfen, ob im Plangebiet auf Flst. Nr. 15/10 zur Erschlie-
ßungsstraße hin eine Bepflanzung erforderlich ist. 

feld III" kann somit nicht im Bebauungsplan aufgenommen werden. Die Pflan-
zung zur Einbindung des Gebietes in die freie Landschaft ist nicht erforderlich. 
Könnte bei Umsetzung aber als Trennelement zwischen Gewerbegebiet und 
Straße betrachtet werden. Generell darf auch innerhalb der Gewerbefläche eine 
Pflanzung vorgenommen werden.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 
     
 

 2.2 Ankauf von Ökopunkten bei der Flächenagentur Baden-Württem-
berg 

Der Ersatz für die überplanten Ausgleichsflächen erfolgt durch Kauf 
von Ökopunkten über die Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH. 
Wir bitten, uns den Nachweis über die Umbuchung/Zuordnung der 
Ökopunkte für diese Vorhaben vor Satzungsbeschluss vorzulegen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Gemeinde ist sich dem Ersatz bewusst und bringt einen Nachweis vor Sat-
zungsbeschluss.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

1.3.5  Landratsamt Ravensburg,  
Bodenschutz 

Stellungnahme vom 
18.12.2017: 

Hinweis zu Bauanträgen: 

Es wird gebeten das Sachgebiet Bodenschutz bei Bauanträgen mit ei-
ner Flächenbeeinträchtigung über 1000 m² zu beteiligen. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. 

Es erfolgt keine Planänderung.  

 

     

1.3.6  Landratsamt Ravensburg,  
Brandschutz 

Stellungnahme vom 
18.12.2017: 

Als nach VwV-Brandschutzprüfung zuständige Brandschutzdienststelle 
stimmen wir dem vorliegenden Bebauungsplan zu. 

Es wird ergänzend auf die Einhaltung folgender Brandschutz-Vor-
schriften hingewiesen: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zum Brandschutz wird zu dem bereits vorhandenen Hinweis 
in den Textteil ergänzt. 
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1. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für die 
Feuerwehr (VwV-Feuerwehrflächen), i.V.m. § 15 Landesbauordnung. 

2. DVGW-Arbeitsblatt W-405, i.V.m. § 2 (5) Ausführungsverordnung 
zur Landesbauordnung sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. 
Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber den Unterflurhydranten ein-
satztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die deutlich bes-
sere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 

Die Feuerwehr Bodnegg verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahr-
zeug. Auch die Stützpunktwehr Ravensburg kann - aufgrund einer 
Fahrtzeit > 5 min - das dort vorgehaltene Hubrettungsfahrzeug 
nicht innerhalb der fachtechnisch erforderlichen Eintreffzeit für Men-
schenrettungsmaßnahmen einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer 
Nennrettungshöhe von 8 m bis 12 m nur bedingt für wirksame Lösch- 
und Rettungsarbeiten i.S.d. § 15 LBO geeignet sind, bestehen für den 
Bereich des obigen Bebauungsplanes grundsätzliche Bedenken ge-
genüber Aufenthaltsräume, die eine Rettungshöhe > 8 m aufweisen. 
In solchen Fällen muss ein zweiter baulicher Rettungsweg hergestellt 
werden, der den Anforderungen der DIN 18065 (notwendige Trep-
pen) entspricht. 

     

1.3.7  Zweckverband Haslach-Was-
serversorgung, Neukirch 

Stellungnahme vom 
20.12.2017: 

Gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes Kofeld II und die 2. Än-
derung des Bebauungsplanes Kofeld III, werden keine Einwendungen 
erhoben. Die Trinkwasserversorgung ist gesichert. 

Feuerlöschversorgung: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zur Trinkwasserversorgung und zur Feuerlöschversorgung werden 
zur Kenntnis genommen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Der Zweckverband Haslach-Wasserversorgung hat die Bereitstellung 
von Löschwasser nicht als Verbandsaufgabe in seine Verbandssatzung 
aufgenommen. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe der 
Gemeinden. Wir können keine rechtsverbindliche Erklärung diesbe-
züglich abgeben, da wir im Schadensfalle die damit verbundenen 
Haftungsrisiken nicht absichern können. Ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht teilen wir rein informativ folgendes mit: 

Es können bis zu 96 m³ pro Stunde = 1.600 l/min bei einem Min-
destdruck im Versorgungsnetz von 1,5 bar über die Dauer von mind. 
2 Stunden (falls erforderlich auch länger) entnommen werden. Eine 
zusätzliche Entnahme an weiteren Hydranten in der Umgebung führt 
nicht zu einer Steigerung der zur Verfügung stehenden Wassermenge. 
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2  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
  

2.1  Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 27.11.2017 bis 05.01.2018 mit der Entwurfsfassung vom 15.11.2017 statt. 
  

2.2  Von folgenden Bürgern (Öffentlichkeit) wurden Anregungen geäußert, die wie folgt behandelt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes die Namen 
und Adressen der Bürger, die eine Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben haben, geschwärzt wurden. Die Nummerierung 
erfolgt chronologisch neu für jede Beteiligung, so dass bei einer fortlaufenden Aufnahme im Dokument bei mehreren öffentlichen Auslegungen kein Bezug zwischen den Nummerie-
rungen besteht. 

 
     

2.2.1  Bürger 1 

Herr Ralf Born, Hausäcker 9, 
88285 Bodnegg 

Stellungnahme vom 
26.12.2017: 

Vielen Dank für Ihre Antwort und den darin gemachten Aussagen und 
Erklärungen. 

Ihre Begründung für den Punkt Festlegung der GRZ auf 0,67 kann ich 
jedoch nicht nachvollziehen und verstehen. 

Wenn die geplante Änderung des Bebauungsplan Kofeld III zum Ziel 
hat, auf den Grundstücken 15/21 und 15/34 die gleichen Baurechtli-
chen Vorgaben wie vor der Änderung zum Gewerbegebiet zu machen, 
müsste doch neben dem Antrag hier Tanks und Silos aufstellen zu 
dürfen, auch die gleiche GRZ wie vor der Änderung angewendet wer-
den, also GRZ 0,6 und nicht 0,67. 

Mir ist jedenfalls kein Beschluss bekannt, in dem eine Änderung des 
Bebauungsplan Kofeld III für die GRZ von 0,6 auf 0,67 geändert 
wurde. 

Sollte es einen solchen Beschluss dennoch geben, ist der folgende An-
trag natürlich hinfällig, wenn nicht 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis im Hinblick auf die festgesetzte Grundflächenzahl wird zur Kennt-
nis genommen. Die Grundflächenzahl wird wie angeregt auf 0,60 herabge-
setzt. Es sollen die dem vorigen Mischgebiet vergleichbare Werte gelten.  

Auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 15/21 und 15/34 sollen Tanks zulässig sein. 
Die Höhe von Tanks im Bereich dieser Grundstücke soll auf 6,50 m reduziert. 
Das Aufstellen von Silos ist ausgeschlossen. 
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beantragen wir hiermit eine Gleichstellung der baurechtlichen Vorga-
ben für die Grundstücke 15/21 und 15/34 mit einer zulässigen GRZ 
0,6, welche für alle anderen Grundstücke in Kofeld III auch gilt. 

An dieser Stelle bitten wir nochmal um Verständnis, dass wenn es 
schon eine Änderung der beiden Grundstücke 15/21 und 15/34 von 
Misch- in Gewerbegebiet gibt, dies nicht noch weitere Verschlechte-
rungen und Beeinträchtigungen auf unser Grundstück 15/18 zur 
Folge hat. 

Schließlich hatten wir zum Zeitpunkt des Grundstückskaufs mit dem 
ursprünglichen Bebauungsplan Kofelld III die beiden Grundstücke 
15/21 und 15/34 als "Puffer" zwischen unserem Grundstück und 
dem an Kofeld III anschließenden Gewerbegebiet, welcher nun ent-
fällt. 

     

2.2.2  Bürger 2 

Herr Martin Bauhofer 

Stellungnahme vom 
12.12.2017: 

Aktenvermerk vom 04.01.2018: 

Der Ausschluss von Tanks im Bereich der Grundstücke mit den Fl.-
Nrn. 15/21 und 15/34 soll gestrichen werden. Auf den Grundstücken 
Fl.-Nrn. 15/21 und 15/34 sollen also Tanks zulässig sein. Der Aus-
schluss von Silos auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 15/21 und 15/34 ist 
in Ordnung und wird mitgetragen. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Ausschluss von Tanks wird ge-
strichen.  

 

 

     

2.2.3  Bürger 3 

Familie Knaus, Hausäcker 8, 
88285 Bodnegg 

Stellungnahme vom 
22.12.2017: 

Ihre Änderung hat zum Ziel, "der Käserei Bauhofer die Möglichkeiten 
zu schaffen die bestehende Käserei nach Westen zu erweitern." 

Erwähnt wird hier nicht, dass Sie die Käserei auch nach Süden, mit 
den Grundstücken 15/34 und 15/21, erweitern, nämlich in unsere 
Wohngegend rein. 

Abwägung/Beschluss: 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Ausgleichspflicht wird durch die Zuordnung von bei der Flächenagentur Ba-
den-Württemberg GmbH noch zu erwerbenden Ökopunkten kompensiert. 
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Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet. 

Die Grundstücke 15/34 und 15/21 waren, als wir unser Grundstück 
gekauft haben, als Mischgebiet festgestellt. Die Änderung für diese 
Grundstücke wird: Gewerbegebiet. 

"Ein wesentliches Merkmal eines Mischgebiets ist die Nutzungsmi-
schung. Keine der beiden Hauptnutzungen darf in optischer Hinsicht 
insgesamt dominieren, obgleich in Teilbereichen eine der beiden Nut-
zungsarten durchaus überwiegen kann. Allerdings sieht das Gesetz 
vor, dass die in einem Mischgebiet untergebrachten gewerblichen 
Einrichtungen das Wohnen nicht wesentlich stören dürfen." 

Deshalb sind wir gegen eine Änderung zu Gewerbegebiet der Grund-
stücken 15/34, 15/21 und 15/10. 

1. wegen Lärm-Emission 
2. wegen optischen Dorfbild/Ortsbild 

Die Begründung finden Sie hier unten. 

Seit der Erweiterung im Sommer 2016 sind auch wir, erheblich ge-
stört vom Lärm der Käserei, obwohl wir keine direkten Nachbarn der 
Käserei sind (wir wohnen "nur" in der zweiten Reihe). Wir werden das 
hier unten öfters erklären. 

Gegen das Verschwinden der Ausgleichsflächen Kofeld II und Kofeld III 
(15/10): 

Das Gewerbegebiet schließt laut Änderung jetzt direkt an den privaten 
Grundstücken 15/16 und 15/33 an. Das heißt für uns (15/15), dass 

Die Sorgen hinsichtlich zu erwartender Lärm-Immissionen werden zur Kenntnis 
genommen. Es kann nachvollzogen werden, dass ein Wunsch nach größtmögli-
cher Ruhe besteht, ein rechtlicher Anspruch über die Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) be-
steht allerdings nicht. Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsver-
fahrens ist durch den Betreiber im Rahmen einer schalltechnischen Untersu-
chung die Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm nachzuweisen. 
Sollten bereits jetzt Zweifel an der Einhaltung bestehen, so kann im Zweifelsfall 
die zuständige Genehmigungsbehörde eingeschaltet werden. Die Mischgebiets-
werte sind nach wie vor auch künftig einzuhalten. 

Die Verkehrsauslastung wird für ein Mischgebiet als noch angemessen angese-
hen. Das nebeneinanderliegen von Gewerbegebiet und Mischgebiet gilt als 
städtebaulich vertretbar. Auch hier sind die Mischgebietswerte einzuhalten. 

Die Erschließung entspricht der Bestandssituation vor Ort. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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das Gewerbegebiet näher zu unserem Grundstück kommt, wie auch zu 
den anderen privaten Grundstücken. 

Gewerbegebiet statt Ausgleichsfläche: das ist ein erheblicher Unter-
schied, und wir befürchten noch mehr Lärm (siehe hierzu hierunten 
unsere Begründungen) 

"Zur Kompensation dieser Änderung müssen im Rahmen des Verfah-
rens auch entsprechende Ausgleichsflächen festgesetzt werden." 

Wo sind die geplant? Gibt es hierfür überhaupt noch Platz in Kofeld? 
Es gibt für uns Anwohner mehrere Problematiken: 

Kühlcontainer: 

Von den Kühlcontainern geht eine erhebliche und unzumutbare Lärm-
belästigung aus.  

Die Genehmigung der Kühlcontainer an diesem Standort verletzt doch 
das baurechtliche Rücksichtnahmegebot und zwar unabhängig davon, 
ob die für Mischgebiete bzw. Gewerbegebiete geltenden Richtwerte 
erreicht werden. 

Im Frühjahr 2016 wurden auf dem Grundstück 15/21 3 Kühlcontai-
ner aufgestellt. Die Container liefen anfangs 24 Stunden, Tag und 
Nacht, Sonn- und Feiertage, Non-Stopp, gegen die Vorschriften. Erst 
nach (!) Beschwerden, wurde umgestellt auf: 6.00 - 21.00 Uhr (auch 
an Sonn- und Feiertage...)  

Dass die Käserei erst nach Beschwerden sich an den Vorschriften hält, 
ist schon mal auffällig und beschwerlich. Die Vorschriften wurden 
schon mehrmals missachtet und erst nach Beschwerden wird reagiert, 
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z.B. auch bei der Aufstellung der Bürocontainer oder das Aufbauen 
eines Tanks (einfach aufgestellt, ohne Baugenehmigung). 

Es wird OHNE jegliche Rücksicht auf Anwohner gehandelt. 

Die Kühlcontainer sind genauso aufgestellt, dass der Lärm zu den 
Wohnhäusern ausgelassen wird. Ohne jegliche Lärmschutzmaßnah-
men wie z.B. schallschluckenden Elemente. Und das wenige Meter 
von Wohnhäuser. 

Die Kühlcontainer verursachen tieffrequente Brummtöne die echt un-
erträglich sind. Wir können nicht mehr mit offenem Fenster schlafen 
und sogar bei geschlossenen Fenstern und massiv Mauerwerk sind 
diese tieffrequenten Brummtöne hörbar, wie auch anderer Lärm der 
Käserei. In Teilen des Gartens können wir nicht mehr die Ruhe genie-
ßen, es ist immer das Gebrumm der Container zu hören, oder sonsti-
gen Lärm kommend von der Käserei. 

Die Kühlcontainer können sicher auch irgendwo anders aufgestellt 
werden, da wo es keine Anwohner stört, die Kühlcontainer können 
umgedreht werden so dass der Lärm nicht ins Wohngebiet ausgelas-
sen wird, sondern z.B. zu der Käserei oder zu niemand, und können 
mit schallschluckenden Elementen geschützt werden. Wird alles nicht 
gemacht. 

Als wir Sie, die Gemeinde Mitte September 2017 persönlich gefragt 
haben, wann die Kühlcontainer endlich verschwinden, angesichts der 
temporären Aufstellung, haben Sie direkt mit dem Architekten der Kä-
serei telefoniert, und es wurde gesagt, dass die Kühlcontainer eigent-
lich schon hätten weg sein sollen, und dass die jetzt so schnell wie 
möglich weggehen, weil die sehr viel Geld kosten. Jetzt ist fast Ende 
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Dezember und die Kühlcontainer stehen noch immer da. Zwar sind 
die im Moment abgeschaltet, aber sie stehen zum Anschalten bereit. 

Nächtlichen Lärm: 

Immer öfters werden wir nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) von dem 
nächtlichen Lärm der Käserei geweckt zu unterschiedlichen verschie-
dene Uhrzeiten: z.B. 

• es laufen Pumpen 
• es laufen Maschinen 
• Tanks werden beladen (obwohl diese weiter entfernt sind, Dorf-
straße Kofeld, sind die bei uns laut) 
• die Grundstücke 15/34 und 15/21 werden mit PKW's (der Mitar-
beiter) angefahren 
• die Grundstücke 15/34 und 15/21 (und der Rest vom Gelände) 
werden ab circa 4.00 Uhr vom Radlader (Baufahrzeug, sehr Laut) von 
Schnee befreit. Wir dürfen/werden doch auch nicht so einen Krach um 
diese Uhrzeit machen. Es wird keine Rücksicht genommen auf (schla-
fenden) Anwohner. 

Für die Grundstücken 15/34 und 15/21 wurden Auflagen erteilt. Laut 
Gemeindeverwaltungsverband Gullen: "Der geplante Parkplatz und 
die Verladerampe in südlicher Richtung darf ausschließlich in der Zeit 
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr genutzt werden. Außerhalb dieser Zeiten 
dürfen dort keine Parkierungen oder Verladungen stattfinden." 

Ruhepausen von 22.00 bis 6.00 Uhr. Diese Auflagen werden hiermit 
verletzt. 

Lärm Tagsüber: 
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- Grundstück 15/34 ist für die Beladung der LKW's. Wenn diese LKW 
beladen werden, laufen die Motoren der LKW's weiter. Leider sind 
diese Motorengeräusche sehr laut und störend. 

- Erheblich mehr Autoverkehr in der Straße Hausäcker: Hausäcker war 
vor der Erweiterung der Käserei eine ruhige Straße die nur von An-
wohner und deren Gäste befahren wurden. Nach der Erweiterung wird 
die Hausäcker als Erschließungsstraße der Käserei mitbenutzt, für Be-
laden der LKW's und das Parken der Mitarbeiter der Käserei. Durch-
schnittlich 20 Autos von Mitarbeiter fahren täglich zusätzlich rein und 
auch wieder raus, teilweise Vollgas. Auch hier wird keine Rücksicht 
genommen auf (kleine) Anwohner. Zusätzlich LKW's. Und wenn die 
Käserei weiterhin wächst, wird die Anzahl der PKW's und LKW's (bei 
mehr Export sicher auch große Seecontainer) mitwachsen und noch 
mehr Verkehr und Lärm verursachen. 

Außerdem verstehen wir sowieso nicht warum ausgerechnet diese für 
den Anwohner ungünstige Erschließung gewählt wurde. Sie erklärten 
mir als Argument: Produktion vorne rein, hinten raus, aber eigentlich 
kommt die Produktion jetzt doch auf der Seite raus? Sowieso wenn 
die nächste Erweiterung kommt auf Fläche 15/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  Bemerkungen zu dem Entwurf Fassung vom 15.11.2017: 

2.1 "Gewerbegebiet": 

Abwägung/Beschluss:  
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Einwände hierzu schon hier oben begründet. Außerdem sind die 
Emissionswerte Gewerbe höher wie bei Mischgebiet und das wird 
noch mehr Lärm der Käserei ermöglichen. 

 

Die Sorgen hinsichtlich möglicherweise zunehmender Lärmbelästigungen wer-
den zur Kenntnis genommen. Da im Plangebiet keine Emissionskontingente 
gemäß DIN 45691 ("Geräuschkontingentierung") festgesetzt werden, ändern 
sich die ausgehenden Emissionen nicht durch die Änderung des Gebietstyps. Li-
mitierend wirken sich auf die möglichen Emissionen die Einwirkorte in der Um-
gebung aus. Da deren Gebietstyp und damit Schutzanspruch unverändert 
bleibt, ändern sich auch nicht die zulässigen Beurteilungspegel. Zwar ist es 
möglich, dass durch das Anbringen z.B. von geräuschintensiven Außenanlagen 
die Beurteilungspegel sich erhöhen, dies ist allerdings nur bis zur Grenze der 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm) zulässig. 

Es erfolgt keine Planänderung 
     

  2.5 "Höhe von Silos und Tanks" "Im Bereich der Grundstücke mit den 
Fl. - Nrn. 15/21 und 15/34 sind keine Silos und Tanks zulässig: wir 
haben gehört, dass hier eine Änderung beantragt wurde. Wir hoffen 
und bitten, dass der Gemeinderat weiterhin diese Änderung ablehnt, 
weil wie hier im Schreiben beschrieben, diese Silos/Tanks Lärm 
(Pumpen, beim Beladen LKW-Lärm) verursachen und sind für das op-
tische Dorfbild unschön. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu den Höhen der Silos und Tanks wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gemeinde hält daran fest, dass die Bebaubarkeit auf den Flst.Nrn. 15/34 
und 15/21 weiterhin gegeben sein soll. Gemäß den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes "Kofeld III" hätten diese auch im alten Bebauungsplan im Misch-
gebiet bebaut werden können. Eine Planänderung erfolgte in Bezug auf die 
Tanks hinsichtlich der Zulässigkeit der Tanks und deren Höhe. Die Nutzbarkeit 
soll auf den Grundstücken weiterhin flexibel sein und es sollte keine übermä-
ßige Beeinträchtigung erfolgen. 

 

     

  2.10 "Pro Grundstück wird nur eine Zu- und Abfahrt mit 5,00 m 
Breite über die Verkehrsfläche und Begleitfläche zugelassen": 

Abwägung/Beschluss:  
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Erlaubt sind 2 x 5,00 m = 10,00 m. Es wurden aber circa 17,00 m 
(!) verbaut. Unser Grundstück war zum Glück nicht von dieser Vor-
gabe betroffen, aber wir können uns noch sehr gut erinnern was für 
einen Aufstand von der Gemeinde gemacht wurde als die Anwohner 
etwas mehr als 5,00 m wollten, weil 5,00 m einfach nicht reichen, 
sowieso nicht für eine Doppelgarage die schon mindestens circa 
5,50 m hat. Diese betroffenen Anwohner müssen aufpassen, dass sie 
nicht beim rein- und rausfahren in den Graben fahren, weil die 
5,00 m oder 2 x 2,5 m zu eng sind. 

Außerdem war der begrünte Graben damals ein MUSS! Einwände 
gab es hierzu von den Anwohnern, erstens weil die Zufahrt zu eng ist 
und zweitens wegen die hohe Kosten der Grünpflege (regelmäßig Mä-
hen). Aber laut Gemeinde musste dieser Versickerungsgraben unbe-
dingt begrünt werden. Und jetzt, ein paar Jahren später kann die Kä-
serei einfach die Begrünung ausgraben, vollbetonieren und die Zu- 
und Abfahrt erweitern von den erlaubten 10,00 m auf circa 17,00 
Meter… ? 

Der Hinweis zur zulässigen Breite der Zu-und Abfahrt wird zur Kenntnis genom-
men. Zugelassen ist weiterhin eine Zu- und Abfahrt mit einer Breite von 5,00 
m über die Verkehrsflächen als Straßenversickerungsfläche und Begleitfläche.  

Sofern Zweifel an der Einhaltung der Zu- und Abfahrtsbreite bestehen, muss 
dies auf der Ebene des Planvollzugs nachgeprüft werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  2.14 "In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für Kfz-Stellplätze 
ausschließlich wasserdurchlässige Beläge zulässig". 

Momentan wird das Grundstück 15/34 als Kfz-Stellplatz für viele 
PKW's benutzt. Diese Fläche ist aber vollflächig versiegelt, betoniert. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu den wasserdurchlässigen Belägen wird zur Kenntnis genommen 
und in der künftigen Planung berücksichtigt.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  2.17 "Pro 1.000 m² (angefangene) Grundstücksflache ist mindestens 
1 Laubbaum (Hochstamm) zu pflanzen." 

Abwägung/Beschluss: 

Die geforderten Bäume können innerhalb der Baugrenze gepflanzt werden. Ge-
nerell ist eine Baugrenze festgesetzt, sodass die Gebäude und Gebäudeteile 
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Grundstück 15/34 ist fast vollflächig mit Beton versiegelt. Das Grund-
stück 15/21 ist vollflächig verdichtet. Sieht momentan nicht danach 
aus, dass hier je mindestens 1 Baum gepflanzt wird. Und wenn, dann 
wo? Weil auf Grundstück 15/34 ist ein schmaler linker Streifen nicht 
betoniert, und Platz für einen Baum ist hier sicher nicht, wenn das 
Nachbarsrechtsgesetz berücksichtigt wird. 

Wie sieht es überhaupt hier mit Begrünung aus, wenn fast alles voll-
betoniert oder verdichtet ist? 

diese nicht überschreiten. Das Anpflanzen von Bäumen ist innerhalb der Bau-
grenze möglich und wird durch die Festsetzung pro 1.000 m² (angefangene) 
Grundstücksfläche mindestens 1 Laubbaum zu pflanzen auch notwendig sein, 
da außerhalb der Baugrenze auf Grund der Flächenverfügbarkeit keine Mög-
lichkeit besteht.  

 

  4.3 "Dachform SD/PD/WD/FD ... Flachdach": Im zeichnerischen Teil 
ist Flachdach zwar nicht mehr erwähnt, aber im Textteil mehrmals 
(2.3, 2.4, 4.3 und 9.1.2.1.) schon. 

Wir gehen davon aus das der planerische Teil, ohne Flachdach gilt 

Alles andere wäre unfair, weil wir und alle anderen Kofeld III Bewoh-
ner durften KEINE Flachdächer bauen. Anfragen für Flachdächer wür-
den von der Gemeinde abgelehnt und wir müssten für viel mehr Geld 
Dächer SD/PD/WD bauen. 

Außerdem zum Thema Flachdach: die 3 aufgestellte Kühlcontainer 
haben noch immer Flachdach.  

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen zur Dachform werden zur Kenntnis genommen. Der Textteil 
und der planerische Teil werden als Einheit verstanden. Im Gewerbegebiet 
muss den Betreibern von Anlagen zugestanden werden, Flachdächer bauen zu 
dürfen.  

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  Zu 10.1.2. Wesentliche Auswirkungen 

"Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation 
sind des beschränkten Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung nicht er-
kennbar" 

Abwägung/Beschluss: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die nicht wesentlichen Aus-
wirkungen der zusätzlichen Bebauung erstrecken sich auf die gesamtgemeind-
liche Situation und berücksichtigt den Bestand. Die Auswirkungen werden als 
vertretbar eingestuft. 
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Wie in diesem Schreiben beschrieben, sehen wir aber schon erhebli-
che Auswirkungen für die Anwohner der Käserei. 

Im Vergleich zu Bebauungsplan Kofeld III Textteil 17.01.2006, dass 
was hier oben noch nicht erwähnt wurde: 

(Erklärung was bei uns nicht zulässig war, nicht mehr erwähnt in den 
Entwurf wird und bei der Käserei aber stattfindet, auf den "Kofeld III"-
Grundstücken 15/21 und 15/34): 

Es erfolgt keine Planänderung. 

     

  3.1 "Es sind gem. Eintragung im Lageplan Einzel- und Doppelhäuser 
zugelassen":  

Das was man jetzt sieht, sieht aber optisch total anders und unattrak-
tiv aus: 

• keine Einzel- und Doppelhäuser, dafür eine Produktionshalle 
• vollflächig versiegelte betonierte Fläche (15/34), 

• vollflächig verdichtete Fläche mit 3 Kühlcontainer, 5 Bürocontai-
ner, kreuz und quer geparkte PKWs, Abstellplatz für alles Mögliche 
(15/21), 
• keine Grünfläche (15/34 und 15/34), usw. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zu den Einzel- und Doppelhäusern wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung der Festsetzungen ist in dem neuen Bebauungsplan erfolgt. Die 
Gemeinde sah es als städtebaulich erforderlich an, dass sich der bestehende 
Betrieb erweitern kann. Das Gewerbe als solches ist an diesem Standort schon 
zahlreiche Jahre angesiedelt. Die Immissionen sind gleichgeblieben. Der 
Schutzanspruch des Mischgebiets bleibt erhalten. Die Gemeinde hat sich be-
müht, dass es beispielsweise bei der Höhenfestsetzung sowie der Grundflä-
chenzahl zu keiner Änderung kommt. Die Gemeinde hat bei der Erweiterung 
den Bestand berücksichtigt. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  3.2 "Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich ... im Lageplan": 

GRZ gültig:       0,6 
GRZ Entwurf :   0,67 

Kann hier einfach die GRZ, genau zugeschnitten auf die Käserei, er-
höht werden? 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Grundflächenzahl wird zur Kenntnis genommen. Wie oben be-
reits ausgeführt, wird die Grundflächenzahl von 0,67 auf 0,60 herabgesetzt. 
Die Grundflächenzahl entspricht den Mischgebietswerten und berücksichtigt die 
Nachbarbelange. 
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Ohne diese GRZ-Erhöhung wäre das was jetzt da alles verbaut wurde, 
vielleicht nicht passend gewesen…? 

     

  4.2 "Öffentl. Verkehrsgrün Flächen sollen als Grünanlage und als 
Straßenversickerungsfläche genutzt werden: hierzu schon bei 2.10 er-
klärt. 

(Der begrünte Graben war damals ein MUSS! Einwände gab es hierzu 
von den Anwohnern auch wegen den hohen Kosten der Grünpflege 
(regelmäßig Mähen). Aber laut Gemeinde musste dieser Versicke-
rungsgraben unbedingt begrünt werden. Und jetzt, ein paar Jahre 
später kann die Käserei einfach die Begrünung ausgraben, vollbeto-
nieren und erweitern von den erlaubten 10,00 auf circa 17,00 Me-
ter…?) 

4.3 "Zu- und Abfahrtsbereich zu den Grundstücken. Es wird eine Zu- 
und Abfahrt mit 5 m Breite über die Straßenversickerungsfläche V2 
zugelassen": hierzu schon bei 2.10 und 4.2 erklärt. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur zulässigen Breite der Zu-und Abfahrt wird zur Kenntnis genom-
men. Zugelassen ist weiterhin eine Zu- und Abfahrt mit einer Breite von 5,00 
m über die Verkehrsflächen als Straßenversickerungsfläche und Begleitfläche.  

Sofern Zweifel an der Einhaltung der Zu- und Abfahrtsbreite bestehen, muss 
dies auf der Ebene des Planvollzugs nachgeprüft werden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

 

     

  8.2 "Bodenversiegelung: Grundstückszufahrten und Zuwege dürfen 
nur in der erforderlichen Breiten befestigt werden": Grundstück 15/34 
wurde aber fast vollflächig betoniert. Grundstück 15/21 vollflächig ist 
vollflächig verdichtet. 

"Die Stellplätze sind in einem wasserdurchlässigen Belag auszufüh-
ren": Grundstück 15/35 wird als Fläche für Stellplätze benutzt und ist 
aber vollständig versiegelt/betoniert. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis zur Bodenversiegelung wird zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der künftigen Ausführungsplanung berücksichtigt. Es erfolgt keine Planän-
derung. 

 

     

  zu Teil C: Hinweise Abwägung/Beschluss:  
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6. Emission 

"An das Plangebiet grenzen landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, 
so dass unter Umständen mit Emissionen aus dieser Nutzung zu rech-
nen ist". Hier wurde damals nichts von den Emissionen der Käserei 
erwähnt. Diese Emissionen haben sich aber, wie schon mehrmals er-
wähnt, durch die Erweiterung der Käserei stark vermehrt. 

Die Ausführungen zu den Geruchs-Immissionen werden zur Kenntnis genom-
men. Auch wenn nachvollzogen werden kann, dass durch die Erweiterung der 
Käserei auch die Geruchs-Immissionen zunehmen, ist anzunehmen, dass die 
Immissionsgrenzwerte der GIRL (Geruchsimmissionsrichtlinie) nicht überschrit-
ten werden. Falls die zuständige Genehmigungsbehörde Zweifel an der Einhal-
tung hat, kann von der Käserei auf Baugenehmigungsebene ein Geruchsgut-
achten eingefordert werden, welches die Einhaltung nachweist. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

  Zu den Örtlichen Bauvorschriften Kofeld III: 

2.2 Freiflächen: "Mindestens 10% des Baugrundstücks, insbesondere 
im Bereich der Grundstücksgrenzen, sind als Grünflache anzulegen 
und zu unterhalten". Und Punkt 5 Ordnungswidrigkeiten: 2. Entgegen 
Ziff B)2: Die vorgeschriebenen Grünflächen nicht einhält."  

Freiflächen/Grünflächen sehen wir nirgends auf den Flächen 15/34: 
fast vollfähig versiegelt/betoniert und 15/21: vollflächig verdichtet. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Fläche wird derzeit bereits betrieblich genutzt. Die Festsetzung 2.17 Pflan-
zungen im Baugebiet soll die Durchgrünung des Gebietes fördern und somit 
eine räumliche Aufwertung ermöglichen. Durch die Höhenbeschränkung der Si-
los und Tanks unter 2.5 bestrebt die Gemeinde die Einbindung und Gestaltung 
des Vorhabens in den ländlichen Raum. 

Es erfolgt keine Planänderung. 

 

     

  C. Hinweise 

1. Ländliche Charakter: es wird eine baulich-gestalterische Harmonie 
mit ländlichen Charakter zwischen Gebäude, Straßen und Freiflächen 
angestrebt..."  

Sorry, aber wir erkennen diese Anstrebung nicht wieder. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei der Planung hat sich die Ge-
meinde bemüht, für die angrenzenden bereits bebauten Grundstücke die Ein-
buße an der Erlebbarkeit des dörflichen Charakters möglichst gering zu halten. 
So hat sich die Gemeinde beispielsweise bzgl. der Festsetzung der Grundflä-
chenzahl und der Höhe der Tanks an der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
"Kofeld III" orientiert. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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  Zu Ihrer Begründung Erfordernis und Ziele der Planung: "Stärkung 
des gewerblichen Standortes durch die Ermöglichung betrieblicher Er-
weiterungen zur Sicherung eines ausgewogenen Angebotes an Ar-
beitsplätzen": 

Mit allem Respekte für die paar Arbeitsplätze: Es WOHNEN aber auch 
noch MENSCHEN in Kofeld! Viele Dorfbewohner von Kofeld sind be-
troffen. Wir wissen von vielen Anwohnern, dass es sie auch stört, aber 
nicht jeder kann oder will sich beschweren. Wir auch nicht, wir haben 
den Lärm lange ertragen und geduldet, auch weil es temporär sein 
sollte. Aber irgendwann reicht es. Lärm macht krank... 

Durch den Lärm entstehen für uns ungesunde Wohnverhältnisse und 
wir können es nicht mehr so hinnehmen. Wir fühlen uns belästigt und 
in unserer Lebensqualität beeinträchtigt. 

Zu berücksichtigen ist, dass unser Grundstück zu Wohnzwecken ge-
nutzt wird. Diese genehmigte Wohnnutzung werde durch die Lärmbe-
lästigung dauerhaft vereitelt. 

Und "Dass die Käserei schon vor uns da war", darf kein Argument 
sein alles dulden zu müssen.  

Zu "Verletzung § 6 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören." 

Ein Teil dieses Mischgebiet (15/34 und 15/34) wird sogar Gewerbe-
gebiet, was noch höhere Emissionswerte Lärm zulässt. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Sorgen hinsichtlich möglicher Immissionen werden zur Kenntnis genom-
men. Auch wenn der Wunsch nach Ruhe nachvollzogen werden kann, besteht 
ein rechtlicher Anspruch über die Immissionsrichtwerte der TA Lärm hinaus 
nicht. Das Ergreifen von Schallschutz-Maßnahmen ist erst bei einer nachweisli-
chen Überschreitung dieser erforderlich. Die Mischgebietswerte gelten fort, 
diesbezüglich wird sich nichts ändern. Die Käserei zählt zum Bestand und wird 
in städtebauliche Planungen miteinbezogen. Im Plangebiet ist eine gewach-
sene Struktur vorhanden. 

Es erfolgt keine Planänderung. 
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Für die angrenzenden Wohnhäuser/Anwohner der Käserei fordern wir 
bessere Schutz. U.a. Maßnahmen zur Verringerung des Lärms: 

• ausreichende Schutzabstände zu Wohnhäusern 
• zumindest einhalten der Vorschriften/Geräuschemissionen in der 
Nachbarschaft (ohne uns Beschwerden zu müssen) 
• Schallschutzmaßnahmen 
• Verlegung bzw. Entfernung der Kühlcontainer um den Nachbar-
schutz zu gewährleisten. 
• Maßnahmen um den täglichen und vor allem auch nächtlichen 
Lärm zu senken bzw. vermeiden. 
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3  Vorschlag der Verwaltung 
  

3.1  Von Seiten der einzelnen Sachgebiete/Referenten oder anderer Beteiligter liegen folgende Anregungen vor, die wie unten ausgeführt behandelt werden (Reihenfolge des Eingangs): 

 
     

3.1.1  Vorschlag der Verwaltung Anpassung der Festsetzung zu Werbeanlagen. Beschränkung auch in 
der Summe. 

 

Abwägung/Beschluss: 

Der Anregung wird gefolgt. Die Festsetzung wird ergänzt. 

 

 

     

 

 

4  Beschlüsse zum Verfahren    
     

4.1  Der Gemeinderat der Gemeinde Bodnegg macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 15.11.2017 zu eigen. 

4.2  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgear-
beitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. 
Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 26.02.2018. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Kofeld II" und zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes "Kofeld III" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 26.02.2018 öffentlich auszulegen (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB) sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen (Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Gemäß § 4a 
Abs. 3 Satz 2 BauGB wird zudem bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. Da die Grundzüge der Planung von 
den Änderungen und Ergänzungen nicht berührt sind, wird gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB bestimmt, dass die Einholung der Stellungnahmen bezüglich der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange auf die von den Änderungen oder Ergänzungen berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt wird. Die Dauer der 
Auslegung wird gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf eine angemessene Frist von 2 Wochen verkürzt.  

  

 Bodnegg, den .................... 
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5  Anlagen    
     

5.1  Merkblatt zur Stellungnahme vom 18.12.2017 des Landratsamtes Ravensburg, Gesundheitsamt 

 


